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WegeunfÃ¤lle - DRK

... zurÃ¼cklegen muss, gelten UnfÃ¤lle auf diesen Wegen als Versicherungsfall in der ge- setzlichen Unfallversicherung. Versicherte Person â€“ Versicherte TÃ¤tig-. 
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Landesverband Baden-Württemberg e.V.



Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



Mai 2010



Wegeunfälle Die Krux mit den versicherten Wegen Grundsätzliches



Arbeitsunfälle



Eine wichtige Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Im Gesetz sind als „Versicherungsfälle“ Arbeitsunfälle und Berufkrankheiten genannt. Da jeder, der einer versicherten Tätigkeit nachgeht, dafür auch Wege zurücklegen muss, gelten Unfälle auf diesen Wegen als Versicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversicherung.



Ein Unfall ist ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führt.



Versicherte Person – Versicherte Tätigkeit Nur wer zum Kreis der versicherten Personen (§2 SGB VII) zählt, kann im Versicherungsfall (Unfall oder Erkrankung) Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen; allerdings nur, wenn dieser Unfall im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit steht. Außerhalb dieser Tätigkeit besteht kein gesetzlicher Versicherungsschutz. Die Unfallkasse des Bundes, Wilhelmshaven, ist kraft Gesetzes (§125 SGB VII) für die Aktiven in den Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes und sonstige, beim DRK tätige Personen zuständig. Ausgenommen sind jene, die in die Zuständigkeit der BGW (Berufgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) fallen. Damit sind alle Ehrenamtlichen in den Gemeinschaften bei ihren vertraglichen oder satzungsgemäßen Tätigkeiten für das Deutsche Rote Kreuz gesetzlich unfallversichert. Auch die Teilnahme an „betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen“, z.B. Weihnachtsfeier, ist versichert, wenn diese vom Unternehmer (DRK) veranstaltet werden.



Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall einer versicherten Person, der seine Ursache in der versicherten Tätigkeit hat. Ein Versicherungsschutz besteht also nur,  wenn die versicherte Person eine versicherte Tätigkeit ausübt, z.B. Helfer oder Helferin im Sanitätsdienst (innerer Zusammenhang)  und bei dieser Tätigkeit, z.B. einen Verletzten versorgen, einen Unfall erleidet, z.B. Handverletzung durch Schere (haftungsbegründender Zusammenhang). Damit ist der Versicherungsfall gegeben. Nur die Unfallfolgen, d.h. die Körper- oder Gesundheitsschäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit dem Unfall stehen, bestimmen den Umfang der Haftung (haftungsausfüllender Zusammenhang). Nur für diese Unfallfolgen werden Leistungen erbracht (kein Schmerzensgeld, etc.!) Ein Versicherungsfall ist nur gegeben, wenn die Tätigkeit wesentliche Ursache für den Unfall ist. Der Unfall muss durch die Tätigkeit verursacht werden, nicht bei der Tätigkeit! Beispiele: Ein Meniskusschaden durch Stolpern ist kein Versicherungsfall! Eine Wirbelgelenkblockade oder ein Bandscheibenvorfall beim Heben von Geräten oder Patienten ist kein Versicherungsfall!



Die Prüfung auf bestehenden Versicherungsschutz erfolgt seitens des Unfallversicherungsträgers als Einzelfallprüfung. Gegen die Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden.



Redaktion: Björn Vetter, DRK Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, Gefahrgutberater (bd-arbeitsschutz, Aichhalden)



Seite 1 von 2



Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Wegeunfall Ein Wegeunfall ist ein Unfall einer versicherten Person auf einem versicherten Weg. Versicherte Wege sind alle Wege, die im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit zurückgelegt werden, sowie Wege von und nach dem Ort der Tätigkeit.



Versicherte Wege Versichert ist der direkte (nicht unbedingt kürzeste) Hin- und Rückweg von der (nicht unbedingt eigenen) Wohnung und dem Ort der Tätigkeit. Er beginnt mit dem Verlassen der Außenhaustür des bewohnten Gebäudes und endet mit dem Betreten des Geländes der Tätigkeit. Ein Unfall auf Wegen des Tätigkeitsortes ist nur versichert, wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt.



Unterbrechung des Versicherungsschutzes Wenn auf dem Weg von oder nach dem Ort der Tätigkeit private Handlungen erledigt werden, z.B. Einkäufe, Arztbesuche, Behördengänge, Besuch einer Gaststätte etc., besteht hierbei grundsätzlich kein Versicherungsschutz. Ausnahme: die Unterbrechung ist geringfügig, z.B. Tanken des Privat-KFZ an einer am Weg liegenden Tankstelle.



Dabei wird der Versicherungsschutz beim Verlassen des öffentlichen Verkehrsraumes für die Dauer der Erledigung unterbrochen und lebt wieder mit dem Erreichen des öffentlichen Verkehrsraums auf. Wird der Rückweg allerdings für mehr als zwei Stunden unterbrochen, besteht für den Rest des Weges kein Versicherungsschutz. Ebenfalls versichert sind Wege zur notwendigen Unterbringung von Kindern oder zur Bildung von Fahrgemeinschaften.



Grundsätzlich kein Versicherungsschutz besteht auf Umwegen oder Abwegen, z.B. Abbiegen in eine Seitenstraße für einen Bankbesuch.



Neues von der Unfallversicherung "Risiko raus!", lautet der Titel der neuen Kampagne zur Sicherheit im Straßenverkehr und im innerbetrieblichem Verkehr und Transport. ►



Eine Ausnahme besteht bei Alarmierung über z.B. Meldeempfänger. Hier besteht bereits Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Alarmierung.



http://www.risiko-raus.de/



Die BG ETEM bietet in der Rubrik „Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz interAKTIV“ Lernmodule zu verschiedenen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an. ►



http://www.bgetem.de/



Literaturhinweise Broschüre „Kurzinformation über Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, Berufskrankheiten“ ►



Erich Schmidt Verlag, ISBN 978-3-503-12029-1



Bilder und Grafiken: Udo Burkhard



In eigener Sache Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sind sehr dynamische und facettenreichen Themen. Aus diesem Grund wollen wir auch unsere Leser mit einbeziehen. Sie haben Tipps, Wünsche, Fragen? Melden Sie sich bei unserem Redaktionsteam. Wir werden Ihre Anregungen in den nächsten AiDInformationen berücksichtigen.



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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Himmelfahrtskommando - DRK 

mutter und die Schutzkappe mÃ¼ssen angebracht werden. Nach jedem Flaschenwechsel muss eine DichtigkeitsprÃ¼fung durchgefÃ¼hrt und dokumen- tiert werden! Literaturhinweise. GUV-V D34. â–» Download Ã¼ber http://regelwerk.unfallkassen.de. ZH 1/455 â€žRi
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AiD - Arbeitsschutz im DRK - Fachwissen - DRK-Landesverband ... 

Fachwissen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte und Leitungskräfte. Handschuhplan. Redaktion: Björn Vetter, DRK Landesverband Baden-Württemberg e.V. ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK - Fachwissen - DRK-Landesverband ... 

der endgÃ¼ltigen Handschuhe. (Dokumentation). EinfÃ¼hrung. Schulung / Motivation der HandschuhtrÃ¤ger. JÃ¤hrliche PrÃ¼fung der getroffenen Entscheidung ...
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Freiwilligendienste beim DRK Freiwilligendienstler ... - DRK Delitzsch 

22.09.2017 - Der DRK-Kreisverband Delitzsch e.V. ist Teil der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmond- bewegung. Mit unseren hauptberuflichen und ...
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Checkliste Lageerkundung Gefahren - DRK 

http://arbeitsschutz-im-ehrenamt.de. Arbeitshilfen. 02/2012. Lagefeststellung â—‹ auf der Anfahrt. Ort: Wann: Datum, Uhrzeit: Temperatur: Â°C. Windrichtung:.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.










 


[image: alt]





AiD-Gesamtverzeichnis - DRK 

15.07.2014 - dem Ort der TÃ¤tigkeit. Versichert sind auch Wege zur berufsbedingten Unterbringung von Kindern zur .... Warnblinkanlage und â€žRÃ¼ckwÃ¤rtsfahrt-Warnerâ€œ helfen nur bedingt. ..... cken schmerzt und die Arme und Finger sind steif.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Eingesetzt wird der SegwayÂ® in erste Linie als. Patrouillefahrzeug bei Polizei, Sicherheitsdiens- ten und im SanitÃ¤tsdienst/Rettungsdienst. Seit Juli 2009 kann ...
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